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Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) begrüßt jedes Bestreben, die Qualität der früh-

kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen zu steigern 

und zugleich Maßnahmen zu ergreifen, um den Bedarf an pädagogischen Fachkräf-

ten decken zu können. Wir gehen zunächst detailliert auf die Aussagen ein, zu denen 

sich der Landtag in Form der Feststellungen positionieren soll. Anschließend erör-

tern wir die Forderungen.1 

 

 

1 An der Erstellung dieser Stellungnahme haben insbesondere Dr. Kristina Geiger , Mariana Grgic, 

Dr. Kirsten Hanssen, Prof. Dr. Bernhard Kalicki und Dr. Franz Neuberger mitgewirkt. 
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1 Zu den vorgeschlagenen 
Feststellungen des Landtags 

1.1 Bedeutung der Kindertagesbetreuung 

Nach § 1 Abs. 2 SGB VIII sind Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche 

Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Mit dem Ziel der 

Förderung der Entwicklung und der Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit junger Menschen hat die 

Jugendhilfe u.a. den Auftrag zur Förderung der individuellen und sozialen Entwick-

lung und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (§ 1 

Abs. 3 SGB VIII). Mit der öffentlichen Verantwortungsübernahme verbunden ist 

das Versprechen, dass staatlich geförderte oder rechtlich regulierte Angebote quali-

tative Mindeststandards erfüllen (AGJ 2013). 

Die Bedeutung der Kindertagesbetreuung für die Gesellschaft kann deutlich präzi-

ser beschrieben werden. Das Achte Sozialgesetzbuch unterscheidet einen Auftrag 

zur Förderung der kindlichen Entwicklung, einen die Familie ergänzenden Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag und einen Betreuungsauftrag (§ 22 Abs. 2 SGB VIII). 

Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention besitzt jedes Kind das Recht auf Schutz, 

Teilhabe und Förderung, und dies auch bereits in der frühen Kindheit (Maywald 

2018). Angesichts der Reproduktion von sozialer Ungleichheit im schulischen Bil-

dungssystem, die in Deutschland besonders ausgeprägt und hartnäckig ist, wird spä-

testens seit der Jahrtausendwende von der Kindertagesbetreuung und frühen Bil-

dung erwartet, bereits vor der Einschulung des Kindes zum Abbau herkunftsbe-

dingter Benachteiligungen beizutragen (Fthenakis 2003). Schließlich hat uns die 

Coronapandemie eindrücklich die enorme Bedeutung des Systems der Kindertages-

betreuung für die gesamte Gesellschaft (Kuger u.a. 2022), aber auch die geringe 

Resilienz dieses Systems in Krisen vor Augen geführt (Rauschenbach u.a. 2022). 

Für die Erfüllung des Förderungsauftrags sind geeignete Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Qualität der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege weiterzuentwickeln (§ 22 Abs. 4 SGB VIII). Die Anforderungen 

an die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung richten sich 

unmittelbar an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 22a Abs. 1 SGB VIII), 

der neben der Umsetzung in den eigenen Einrichtungen auch die Umsetzung in den 

Einrichtungen anderer Träger durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen hat (§ 

22a Abs. 5 SGB VIII). 

1.2 Personalmangel 

Das Personalwachstum in Kindertageseinrichtungen hat sich trotz der pandemi-

schen Lage bis zuletzt fortgesetzt. Die Zahl der pädagogisch und leitend Tätigen 

belief sich 2021 auf knapp 700.000 Personen. Wird noch das Personal im hauswirt-

schaftlichen und technischen Bereich sowie in der Verwaltung hinzuaddiert, dann 
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waren es sogar 818.300 tätige Personen (Autorengruppe Fachkräftebarometer 

2022). Dabei ist bemerkenswert, das im Vergleich zum Vorjahr die Daten für 2021 

überdurchschnittliche Anstiege bei den Ergänzungs- und Zweitkräften, beim haus-

wirtschaftlich-technischen Personal sowie bei den Verwaltungskräften zeigen, wo-

bei letztere jedoch nur einen Personalanteil von einem Prozent an den tätigen Per-

sonen ausmachen (ebd. S. 9). Es haben damit Beschäftigte in den Kindertagesein-

richtungen an Bedeutung gewonnen, die interne Dienstleistungen erbringen und so 

zur Entlastung der pädagogisch und leitend Tätigen beitragen. Bestrebungen weitere 

Personen und Beschäftigtengruppen für das Kinderbetreuungssystem zu gewinnen, 

um bei den pädagogisch Qualifizierten mehr Kapazitäten für pädagogische Arbeit 

freizusetzen, sind damit nach wie vor erfolgreich, auch wenn der grundsätzliche 

Bedarf an Fachkräften nicht gedeckt ist.  

Rauschenbach und Mitarbeiterinnen (2020) legten bereits vor drei Jahren eine Per-

sonalbedarfsberechnung für die Kindertagesbetreuung vor, die in mehrschrittig auf-

gebaut war. Für Westdeutschland wurde kalkuliert, dass aufgrund des erhöhten 

Platzbedarfs für Kinder im Alter bis zur Einschulung bis zum Jahr 2025 zwischen 

118.600 und 155.700 zusätzliche Personen benötigt würden, wobei anschließend 

dieser Personalbedarf aufgrund der demografischen Entwicklungen bis 2030 um 

20.000 bis 21.500 Personen zurückginge. Für den Ersatz des ausscheidenden Per-

sonals würden bis zum Jahr 2025 etwa 60.700 Personen und bis 2030 etwa 117.700 

Personen benötigt. In der Summe ergäbe dies im Jahr 2025 einen Personalbedarf 

von rund 164.000 bis 197.000 Personen, der bis zum Jahr 2030 auf eine Größen-

ordnung zwischen etwa 203.000 und 235.000 Personen anwächst. An Neuzugängen 

aus dem Ausbildungssystem werden pro Jahr ca. 21.000 bis 24.700 Personen und 

bis 2030 ca. 231.000 bis 272.000 Personen erwartet. "Das Ergebnis ist allerdings 

paradox: Obgleich die Zahlen rechnerisch in der Summe bis 2030 eini- 

germaßen ausreichend zu sein scheinen, muss in Anbetracht des kurzfristig hohen 

Platzbedarfes vermutlich zumindest bis zum Jahr 2026 mit einem zusätzlich hohen 

ungedeckten Personalgesamtbedarf gerechnet werden, der unter Umständen sogar 

noch bis zum Jahr 2030 anhält. Der Höchststand dieser absehbaren Personallücke 

wird voraussichtlich zwischen den Jahren 2023 und 2025 erreicht: Zu diesem Zeit-

punkt wird die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage rechnerisch wohl zwischen 

20.400 und 72.500 Personen liegen." (Rauschenbach u.a. 2020, S. 51) 

Derzeit wird von dem Forschungsverbund DJI/TU Dortmund eine neue Personal-

bedarfsberechnung für die Kindertagesbetreuung in NRW erstellt, die im Laufe des 

Jahres fertiggestellt und veröffentlicht wird.  

Bei den Beschäftigungsbedingungen zeigen sich entgegen vielfältiger Annahmen e-

her positive Trends, so ist eine seit Jahren rückläufige Befristungsquote bei den 

Kita-Beschäftigten festzustellen (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021, S. 37 

f.) und auch die Entgelte der Beschäftigten der Frühen Bildung sind im Verglich mit 

allen Beschäftigten etwas stärker gestiegen (ebd. S.146) und das Arbeitsfeld weist 

ein geringes Arbeitslosigkeitsrisiko auf. Die Fluktuation ist zudem nach wie vor als 

gering einzuschätzen (Grgic 2020; Klinkhammer u.a. 2022). 
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1.3 Auswirkungen auf die Realisierung der 
wissenschaftlich empfohlenen Standards 

Seit dem Beschluss, das Angebot an Kindertagesbetreuung für Kinder ab ihrem ers-

ten Lebensjahr bedarfsgerecht auszubauen, ist die Zahl der Kinder, die im Alter bis 

fünf Jahren an der Kindertagesbetreuung teilhaben, bundesweit von 2.238.197 

(2006) auf 3.017.346 (2021) gestiegen; im gleichen Zeitraum stieg die Teilhabequote 

bei den Kindern unter drei Jahren von bundesweit 13,7 Prozent (2006) auf 34,4 

Prozent (2021; Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 101 und Ta-

belle C3-3web). Parallel zu diesem quantitativen Ausbau der Betreuungsangebote 

konnte der Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen in West- und Ost-

deutschland und in nahezu allen Gruppenformen verbessert werden (Autoren-

gruppe Fachkräftebarometer 2019, S. 29). Allerdings werden die wissenschaftlich 

empfohlenen Standards für Personalschlüssel, die nach Alter und besonderen För-

derbedarfen der Kinder differenzieren (BMFSFJ/JFMK 2016; Viernickel u.a. 2015), 

in den meisten Bundesländern nicht erreicht. Nordrhein-Westfalen lag im Jahr 2020 

im Vergleich der sechzehn Bundesländer bei den Gruppen mit Kindern im Alter 

von 3 Jahren bis zum Schuleintritt zusammen mit Bayern und Rheinland-Pfalz auf 

Platz sieben (mit einem Personalschlüssel von 1 zu 7,8), bei den Gruppen mit Kin-

dern im Alter von unter drei Jahren immerhin auf Platz drei (mit einem Personal-

schlüssel von 1 zu 3,4; Tiedemann/Drexl 2022, S. 82). 

1.4 Bisherige Lösungsversuche 

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem 

Alter von einem Jahr, zur Gewährleistung einer hohen Qualität der Betreuung und 

insbesondere günstiger Personalschlüssel sowie zur Gewinnung des dafür notwen-

digen Personals wurden − anders als im Antrag behauptet − bundesweit, aber auch 

in NRW eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet und in Teilen auch erfolg-

reich umgesetzt. 

Zur Gewährleistung der Teilhabe an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-

hung wurden unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise von 2015/2016 Brückenpro-

jekte installiert als niedrigschwellige frühpädagogische Angebote für Kinder und Fa-

milien mit Fluchterfahrung oder in vergleichbaren Lebenslagen, die bisher noch kei-

nen Platz in der Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtung bekommen haben. 

Diese Angebote werden auch für die Betreuung ukrainischer Kinder mit Fluchter-

fahrung zur Verfügung gestellt ist. Ergebnisse einer Evaluationsstudie belegen die 

entwicklungsfördernde Wirkung dieser Maßnahme (Busch u.a. 2021). Seit 2020 er-

laubt das Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) eine temporäre Überbelegung der Gruppen 

um bis zu 2 Kinder (§28), um unvorhergesehener Nachfrage, z.B. durch Zuzug oder 

veränderte Geburtenentwicklung, schnell gerecht werden zu können. Angesichts 

der stagnierenden Entwicklung der Betreuungsform der Kindertagespflege wurde 

in zahlreichen Bundesländern und auch in NRW das Modell der Zusammenschlüsse 

von Tagespflegepersonen ("Großtagespflege") ermöglicht und ausgebaut.  So waren 

im Jahr 2020 zum Stichtag der Kinder- und Jugendhilfestatistik (01.03.) 17.107 Kin-

der in 1.991 Großtagespflegestellen betreut, bei einer durchschnittlichen Zahl von 
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8,6 Kindern pro Großtagespflegestelle (Bundesdurchschnitt: 9,0 Kinder) und einer 

durchschnittlichen Betreuungsrelation von 3,9 Kinder pro Tagespflegeperson in der 

Großtagespflegestelle (Bundesdurchschnitt: 1 zu 4,0). Damit trägt die Großtages-

pflege in NRW substanziell zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs bei.  

Zur kompensatorischen Förderung herkunftsbedingt benachteiligter Kinder wurde 

2014 in NRW im Rahmen der Revision des Kinderbildungsgesetzes eine Neuaus-

richtung der sprachlichen Bildung in den Kitas vorgenommen. Für die Implemen-

tierung alltagsintegrierter Sprachbildung wurden mehrere Maßnahmen eingeleitet, 

unter anderem die zusätzliche finanzielle Förderung von Kitas mit besonderem Un-

terstützungsbedarf, d. h. mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem 

Sprachförderbedarf bzw. aus sozial- und bildungsbenachteiligten Familien ("plus-

KITA").  

Zur Gewinnung zusätzlicher Fachkräfte wurden auch in NRW die Ausbildungska-

pazitäten an den Fachschulen bzw. Berufskollegs deutlich erhöht. So stieg die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Erzieherausbildung in NRW von 

5.401 im Schuljahr 2007/2008 auf 9.093 im Schuljahr 2019/2020 (Autorengruppe 

Fachkräftebarometer 2021, Tab. D6.8, S. 263). Zudem wird in NRW neben der tra-

ditionellen Fachschulausbildung in Vollzeit auch die praxisintegrierte Ausbildung 

(PIA) angeboten und von einem Viertel der Schülerinnen und Schüler genutzt 

(Schuljahr 2019/2020, erstes Jahr der Erzieher:innenausbildung; vgl. Autoren-

gruppe Fachkräftebarometer 2021, S. 121). Die praxisintegrierte Ausbildung bietet 

den Trägern den Vorteil zusätzlicher Personalressourcen in ihren Einrichtungen 

und den Auszubildenden den Vorteil der Vergütung. Das Land Nordrhein-Westfa-

len hat zudem einen Teil der Mittel aus dem sog. Gute-KiTa-Gesetz für die Gewin-

nung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte (Handlungsfeld 3) eingesetzt. Landes-

spezifische Schwerpunkte lagen hierbei auf Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 

der praxisintergierten Ausbildung, auf der Stärkung der Fachberatung und der Fort-

bildungen von Fachkräften (BMFSFJ 2021, S. 450ff.). 

Seit September 2022 ist in Nordrhein-Westfalen zusätzlich eine Fachkräfteoffensive 

in den Sozial- und Erziehungsberufen initiiert worden, die über drei Maßnahmen-

bündel eine Verbesserung der Fachkraftsituation erreichen soll.2 Hierbei handelt es 

sich a) um weitere Verbesserungen und Ausweitung der Kapazitäten bei der Aus- 

und Weiterbildung, b) um eine Aktivierung (neuer) Zielgruppen und Berufe und 

Entlastung der Beschäftigten und c) um eine verbesserte Kooperation vor Ort in 

den regionalen Bildungslandschaften. Letztere soll durch eine stärkere Zusammen-

arbeit unterschiedlicher Akteure, v.a. Berufsfachschulen, Schulen, öffentliche und 

freie Träger, Arbeitsagentur, Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen, er-

reicht werden. Als neue, besser anzusprechende Zielgruppen werden Männer, 

Frauen in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung sowie Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte genannt. Auch sollen zusätzliche Verwaltungskräfte als Unterstüt-

 

 

2 https://www.land.nrw/pressemitteilung/auftakt-der-fachkraefteoffensive-den-sozial-und-erzie-

hungsberufen 
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zung der pädagogischen Fachkräfte finanziert werden, um die Beschäftigten zu ent-

lasten. Auch wenn hier das Gedanke von multiprofessioneller Teamarbeit als Argu-

ment genannt wird und das Land Nordrhein-Westfalen sich durch einen weiten 

Fachkräftekatalog auszeichnet, so ist aus professionstheoretischer Sicht kritisch an-

zumerken, dass es häufig keine inhaltliche Begründung für breite Öffnungstenden-

zen für nicht pädagogisch Qualifizierte gibt, d.h. eine fachliche Diskussion darüber 

fehlt, welche konkreten Qualifikationen eine sinnvolle Ergänzung der pädagogisch 

Qualifizierten sein könnten (Grgic/Friederich, i.E.). Auch gibt es zwar Wege für die 

Anerkennung ausländischer Fachkräfte, d.h. (früh)pädagogisch qualifizierter Perso-

nengruppen, doch scheint dies noch nicht in größerem Umfang umgesetzt zu wer-

den bzw. umsetzbar zu sein. 

Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen des pädagogischen Personals und die damit 

verknüpfte Attraktivität des Berufsfeldes der institutionellen Kindertagesbetreuung 

sind Indikatoren der "Qualität der Arbeit" von Belang. Arbeitnehmerüberlassung 

("Leiharbeit"), Befristung, unfreiwillige Teilzeit und Vergütung zählen zu diesen 

Kriterien. Sie sind im Blickpunkt von Forschung und Fachpolitik. Für das Berufs-

feld der institutionellen Kindertagesbetreuung kann insgesamt von einer hohen 

Qualität der Arbeit gesprochen werden (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019; 

2021). 

Auswertungen der Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zeigen, 

dass die Potenziale zur Wiedergewinnung qualifizierter Fachkräfte, die in anderen 

Tätigkeitsfeldern beschäftigt waren, und insbesondere zur Reaktivierung der zwi-

schenzeitlich nicht erwerbstätigen oder arbeitssuchenden Fachkräfte ("Stille Re-

serve") für den Bereich der Kindertagesbetreuung weitgehend ausgeschöpft wur-

den, auch in NRW (Grgic/Matthes/Stüber 2014, Abb. A 10-2, S. 43). Verbunden 

mit den insgesamt in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunkenen dauerhaften Aus-

stiegen aus dem Berufsfeld (Grgic 2020), also einer guten Bindung der Fachkräfte 

an das Arbeitsfeld, gibt es heute kaum mehr Reserven an nicht tätigen Fachkräften. 

1.5 Auswirkungen der Situation des Betreuungs-
systems auf die kindliche Entwicklung 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Teilhabe an der Kindertagesbetreuung und 

frühen Bildung allgemein überaus positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt. 

Dies bestätigen zahlreich internationale, aber auch deutsche Studien (Kalicki/Ko-

enig 2021; Roßbach 2005; Tietze u.a. 2013). Insbesondere Kinder, die in ihren Fa-

milien weniger Anregungen und Gelegenheiten zum Lernen erfahren und die inso-

fern herkunftsbedingt benachteiligt sind, profitieren in ihrer Entwicklung und in 

ihrem Bildungsverlauf von der Förderung in der Kindertagesbetreuung (Becker 

2010; Becker/Biedinger 2016). Allerdings sind stärkere kompensatorische Effekte 

der außerfamiliären Betreuung und Bildung bei hoher Qualität des Angebots zu er-

warten. Insofern erweist sich die Platz- und Personalknappheit, die wir aktuell in 

Deutschland beobachten, als eine Barriere für Bildungsteilhabe und effektive För-

derung von Kindern. Die Erfahrungen, die während der Corona-Pandemie gewon-



 

10 

nen wurden, sprechen jedoch nicht dafür, die Verantwortung für die Bildung, Be-

treuung und Erziehung der Kinder nun generell in die Familie zurück zu verlagern, 

zumal durch den wiederkehrenden wochenlangen Ausfall der Kindertagesbetreuung 

gestiegene Förderbedarfe im Bereich Sprache, Motorik und sozio-emotionale Ent-

wicklung zu beobachten sind (Kuger u.a. 2022). Vielmehr hat die Pandemie die Be-

deutung eines funktionierenden Systems der Kindertagesbetreuung für die gesamte 

Gesellschaft offengelegt. Gerade angesichts der pandemiebedingten Aufholbedarfe 

von Kindern gilt es, die Förderung der von der Pandemie sehr früh betroffenen 

Geburtsjahrgänge zu verstärken. 

1.6 Auswirkungen der Situation des Betreuungs-
systems auf die Attraktivität des Berufsfelds 

Das Berufsfeld der Kindertagesbetreuung erweist sich nach wie vor als attraktiv. 

Neben den stabilen Arbeitsmarktbedingungen für die Frühe Bildung besteht auch 

eine anhaltende Nachfrage der Ausbildungen in der Frühen Bildung. Im Schuljahr 

2020/21 befanden sich 73.220 Schülerinnen und Schüler im ersten Ausbildungsjahr 

für die Kinderpflege-, Sozialassistenz- oder Erziehungsberufe. Dies entspricht im 

ersten Jahr der Corona-Pandemie einem weiteren, wenngleich nur geringfügigen 

Zuwachs von +0,4% im Vergleich zum Vorjahr (vgl. www. Fachkräftebarometer.de, 

Zahl des Monats Juni 22). 

Aus Sicht der Beschäftigten bestehen einige Anforderungen an das Arbeitsfeld, um 

die Arbeit weiterhin gut zu bewältigen und attraktiv zu halten. Formuliert werden 

Forderungen nach der Beschäftigung von ausreichend Personal, damit genügend 

Zeitressourcen für Vor- und Nachbereitungszeiten, Verfügungszeiten, Kompensa-

tion von Ausfällen durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung vorhanden sind. Die 

Forderung, günstige Fachkraft-Kind-Schlüssel umsetzen, dient aus Sicht der Be-

schäftigten dem Wohl der Kinder, aber auch der Zufriedenheit und Gesundheit des 

Personals sowie der Einhaltung der Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht zur Ge-

währleistung des Kindeswohls. Weiterhin gilt es, Personalressourcen für Förderbe-

darfe der Kinder zu schaffen und hierbei zu berücksichtigen, dass Sprachentwick-

lungsverzögerungen, sozial-emotionale Einschränkungen, vorliegende Traumatisie-

rungen, Kinder mit Migrationshintergrund oder mit eigener Fluchterfahrung den 

Kitaalltag prägen. Darüber hinaus wünschen sich die Beschäftigten geeignete Räum-

lichkeiten (etwa Pausenräume, Funktionsräume), um ein gesundes und alternsge-

rechtes Arbeiten zu ermöglichen (Klusemann u.a. 2020). Auch die Befragungen des 

pädagogischen Personals im Rahmen des Monitorings zum KiQuTG zeigen, dass 

die aktuellen Personalengpässe in der Kindertagesbetreuung als Belastung erlebt 

werden, die Bindung an das Berufsfeld jedoch weiterhin sehr hoch ist (Klinkham-

mer u.a. 2022). Ergebnisse der Personalbefragung im Rahmen der Corona-KiTa-

Studie bestätigen ebenfalls, dass Leitungen und Fachkräfte durch pandemiebedingte 

Anforderungen, aber auch durch Personalmangel, die Anzahl an Arbeitsstunden 

und große Gruppengrößen belastet sind (Kuger u.a. 2022, S. 95ff.). Die langfristigen 

Auswirkungen der aktuell angespannten Situation des Systems der Kindertagesbe-

treuung auf die Gewinnung und den Verbleib des Personals sind gleichwohl noch 

nicht bekannt. 
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1.7 Implikationen für den Rechtsanspruch U3 

Im August 2023 jährt sich die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreu-

ungsplatz für Kinder ab ihrem ersten Lebensjahr zum zehnten Mal. Mit dieser Maß-

nahme wurde die Teilhabe der Kinder an früher Bildung, Betreuung und Erziehung 

massiv ausgebaut. Während die Betreuungsquote bei Kindern im Alter von unter 

drei Jahren zwischen 2006 und 2020 von 13,6 Prozent auf 35,0 Prozent gestiegen 

ist, war 2021 ein leichter Rückgang auf 34,4 Prozent zu verzeichnen. Eine ähnliche 

Entwicklung war bei der Betreuungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis 

zum Schuleintritt und auch bei den Kindern im Grundschulalter zu beobachten 

(BMFSFJ 2022, S. 3). Inwiefern für diesen jüngsten Rückgang die Pandemiesituation 

oder bereits der Personalmangel verantwortlich war, bleibt offen. Daten der Eltern-

befragungen im Rahmen der DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) zeigen jedoch, 

dass trotz des Ausbaus der Betreuungsangebote immer noch offene Betreuungsbe-

darfe bestehen: Von den Kindern im Alter von unter drei Jahren waren 2021 diese 

34,4 Prozent in der Kindertagesbetreuung, einen entsprechenden Betreuungsbedarf 

äußerten jedoch 46,8 Prozent der Eltern dieser Altersgruppe. Die Rücknahme des 

Rechtsanspruchs entspräche also nicht den Wünschen und Interessen junger Fami-

lien.  

Die Betreuungsbedarfe von Familien folgen zunächst dem elterlichen Erziehungs-

primat: Es besteht keine KiTa-Pflicht, sondern Eltern entscheiden selbst, ob sie für 

ihr Kind ein Angebot der Kindertagesbetreuung nutzen möchten. Während der Ein-

führung des Rechtsanspruchs U3 war zu beobachten, dass sich Angebot und Nach-

frage dynamisch entwickeln; mit höherer Verfügbarkeit eines Betreuungsangebots 

stieg die Nachfrage. Inwieweit der Rechtsanspruch U3 vor Ort eingelöst werden 

kann, wird beeinflusst von der Ausbaudynamik (Betreuungsplätze, notwendiges pä-

dagogisches Personal), aber auch von der demografischen Entwicklung (Geburten-

zahlen, Zuwanderung). Dieses Geschehen ist regional stark unterschiedlich 

(BMFSFJ 2022, S. 15).  

Die hohe Nachfrage muss eindeutig als ein Argument für die Beibehaltung und Ein-

lösung des Rechtsanspruchs verstanden werden. Zur besseren Realisierung des 

Rechtsanspruchs sind vor dem Hintergrund der vorhandenen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse unterschiedliche Strategien und Maßnahmen sinnvoll. Hierzu zählen 

neben der Gewinnung und Bindung von Fachkräften insbesondere die zielgenauere, 

also bedarfsgerechtere Nutzung der vorhandenen Betreuungskapazitäten. Tatsäch-

lich übersteigt bei vielen Nutzern einer ganztägigen Kindertagesbetreuung (von 

mehr als 35 Stunden pro Woche) dieser vertraglich vereinbarte Betreuungsumfang 

den gewünschten Umfang (BMFSFJ 2022, S. 4). Die Bedarfsermittlung und Ange-

botsplanung für die Kindertagesbetreuung findet auf kommunaler Ebene im Rah-

men der Jugendhilfeplanung statt. Daten einer 2020 bundesweit durchgeführten Ju-

gendamtsbefragung zeigen, dass sechs Prozent der Jugendämter die Bedarfsplanung 

nur alle fünf Jahre vornehmen und weitere vier Prozent ein noch größeres Planungs-

intervall angeben (Klinkhammer u.a. 2022, S. 192). Hier bestehen also deutliche 

Optimierungspotenziale. Die derzeit beobachtbaren, sehr pragmatischen Maßnah-

men von Ländern und Kommunen, wie die Erhöhung der Gruppengrößen oder die 

Einschränkung von Öffnungszeiten, sollten temporäre Ausnahmen bleiben.    
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1.8 Innovative Konzepte der Gewinnung und Bindung 
von Fachkräften 

Bisherige Lösungsversuche der Bedarfsdeckung wurde oben bereits beschrieben, 

darunter auch Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Personalressourcen (siehe 

Abschnitt 1.4). Langfristiges Ziel muss die weitere Erhöhung der Attraktivität des 

Berufsfeldes der Kindertagesbetreuung sein, eingebettet in ein schlüssiges Konzept 

der Qualitätsentwicklung. Mit dem Zwischenbericht der AG Frühe Bildung 

(BMFSFJ/JFMK 2016) und den Berichten des Monitorings zum KiQuTG (Klink-

hammer u.a. 2021; 2022) liegen gründliche Analysen, innovative Konzepte und erste 

Erfahrungswerte zu den Handlungsfeldern etwa der Fachkräfte, der Leitungen, der 

Kindertagespflege und der Steuerung vor. Eine umfassende Professionalisierung 

des Systems der Kindertagesbetreuung umfasst eine weitere Verwissenschaftlichung 

des Praxisfelds, verbunden mit einer Stärkung der Kindheitspädagogik als wissen-

schaftliche Disziplin und der Schaffung anschlussfähiger Qualifizierungs- und Bil-

dungswege für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen (Aktionsrat 

Bildung 2012; Hechler u.a. 2021; König et al. 2015). 

Während die erfolgreich eingeführten Programme zur Förderung von Quereinstie-

gen in den Erzieherberuf (Grgic u.a. 2018) oder die Etablierung vergüteter, praxis-

integrierter Ausbildungsformate (Weltzien u.a. 2022) auf die Gewinnung zusätzli-

chen Personals abzielen, verspricht eine qualifizierte Praxisanleitung und auch die 

Schaffung von Funktionsstellen innerhalb der Kindertageseinrichtungen − und ihre 

Abbildung in der Entgeltordnung − einen längeren Verbleib der (gut qualifizierten) 

Fachkräfte im Praxisfeld der Kindertagesbetreuung (Kalicki u.a. 2019). Solche 

Funktionsstellen, die Fachkarrieren innerhalb der Kindertageseinrichtungen jenseits 

der Funktion der Einrichtungsleitung ermöglichen sollen, wurden vorgeschlagen für 

die Praxisanleitung, die sprachliche Bildung, für interkulturelle Bildung und Mehr-

sprachigkeit, für die Förderung von Kindern in Armutslagen und die Zusammenar-

beit mit Familie und schließlich für die inklusive Bildung.  

Die systematische Qualitätsentwicklung und Professionalisierung des Systems der 

Kindertagesbetreuung wird nicht ohne massive Investitionen erreichbar sein. Zu 

den innovativen Konzepten, die der Zwischenbericht der AG Frühe Bildung vor-

gelegt hatte (BMFSFJ/JFMK 2016), zählte auch die nachhaltige Ausfinanzierung 

dieses Systems. Hierzu könnten die monetären Renditen der Kindertagesbetreuung, 

die auf den Ebenen von Bund und Sozialversicherung anfallen, genutzt werden. 

1.9 Alternative Betreuungsmodelle 

Wie eingangs ausgeführt, hat die öffentlich verantwortete Kindertagesbetreuung ei-

nen Auftrag zur Förderung der kindlichen Entwicklung, einen die Familie ergän-

zenden Erziehungs- und Bildungsauftrag und einen Betreuungsauftrag (siehe Ab-

schnitt 1.1). Für Kinder im Alter bis zur Einschulung steht dazu die institutionelle 

Betreuungsform (in einer Kindertageseinrichtung) und insbesondere für Kinder im 

Alter von unter drei Jahren zusätzlich die Betreuungsform der Kindertagespflege 
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zur Verfügung. Mit der in dem Antragspapier angesprochenen Ausweitung der Kin-

dertagesbetreuung auf weitere Modelle ist offensichtlich die Familienbetreuung ge-

meint. Die Option der reinen Familienbetreuung steht allen Eltern offen, in 

Deutschland besteht keine Kita- oder Kindergartenpflicht. Die Wahlfreiheit der El-

tern ist gegeben. Die Familienbetreuung im Achten Sozialgesetzbuch zu regeln und 

zu fördern, konterkariert die definierten Funktionen der Kindertagesbetreuung 

(Förderauftrag, Familie ergänzender Erziehungs- und Bildungsauftrag; Betreuungs-

auftrag). 

1.10 Familiale Kinderbetreuung in den ersten drei 
Lebensjahren 

Eine Studie über die Auswirkungen von Betreuungsgeld in Finnland, Schweden und 

Norwegen zeigte bereits 2002, dass der Bezug von Betreuungsgeld negative Auswir-

kungen auf die Karrieren von Frauen und auf deren Einkommenspotenziale hat und 

eine ungleiche Aufgabenteilung im Haushalt begünstigt (Rønsen/Sundström 2002). 

Das Betreuungsgeld als sozialpolitische Maßnahme geht damit gegen die bisherige 

familienpolitische Linie, die mit dem Ausbau der Kinderbetreuung die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und die kindliche Entwicklung gleichermaßen fördert. Boll 

und Reich (2012) stellen fest, dass das Betreuungsgeld aufgrund der vergleichsweise 

niedrigen Summe weniger für vollzeiterwerbstätige Mütter als Kompensation für 

einen Erwerbsausfall interessant sei, sondern vielmehr für Teilzeiterwerbstätige und 

insbesondere für Niedrigqualifizierte und Niedrigeinkommensbezieher :innen einen 

Anreiz darstellt, die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zu verzögern. Zwar würde 

durch die Einführung von Betreuungsgeld das Einkommen von Familien mit nicht-

erwerbstätigen Müttern kurzfristig gesteigert, allerdings sinkt lang- und mittelfristig 

deren Einkommen durch die verlängerten Betreuungszeiten, was auch zu einem er-

höhten Armutsrisiko der Mütter im Falle einer Scheidung führt. Jüngste Studien 

unterstützen diese Feststellungen. Österbacka und Räsänen (2022) zeigen anhand 

finnischer Registerdaten, dass der Bezug von Betreuungsgeld bei Personen mit einer 

geringen Arbeitsmarktbindung und geringen Verdienstmöglichkeiten vor der Ge-

burt die Rückkehr ins Erwerbsleben besonderes verzögert. Analysen der Einfüh-

rung des Betreuungsgeldes 2013 in Deutschland und insbesondere dessen Weiter-

führung in Bayern 2016/17 zeigen, dass der Bezug von Betreuungsgeld einen signi-

fikanten negativen Effekt auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern hatte, insbeson-

dere auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Migrationshintergrund (Fen-

del/Jochimsen 2022). Letzteres ist neben der geringeren Erwerbsbeteiligung auch 

insofern problematisch, da insbesondere der Krippenbesuch von unter 3-jährigen 

Kindern mit Migrationshintergrund einen nachweislich positiven Effekt auf deren 

sprachliche Entwicklung, beispielsweise den Wortschatz hat (Klein/Sonntag 2017). 

Der Argumentation einer besonderen Benachteiligung sozial benachteiligter Grup-

pen durch das Betreuungsgeld ist entgegenzuhalten, dass bekanntermaßen auch 

Kinder sozial benachteiligter Familien seltener einen Krippenplatz nutzen als die 

Kinder wohlhabender Familien (Schober/Spieß 2013). Diese Divergenz in der Nut-

zung hat mit der Einführung des Rechtsanspruchs tendenziell eher zu- als abge-
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nommen (Stahl/Schober 2017; Jessen u.a. 2018). Zudem ist bekannt, dass insbe-

sondere Kinder von Familien mit Migrationshintergrund sowie Kinder von Eltern  

mit niedrigerem Qualifikationsniveau häufiger qualitativ unvorteilhafte Bedingun-

gen in den besuchten Kindertageseinrichtungen erfahren (Stahl 2015) bzw. Einrich-

tungen mit einem niedrigeren Qualitätsniveau besuchen (Stahl u.a. 2018). Für die 

Inanspruchnahme qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung sind offenbar das 

Wissen um Zugangsmöglichkeiten, sowie Präferenzen und Netzwerke, welche 

durch Bildungsabschlüsse und Kultur stratifiziert sind, entscheidend (ebd.).  

Neueste Studien zeigen jedoch, dass die Nutzung der Kindertagesbetreuung insbe-

sondere bei niedrig gebildeten Müttern deutlich gesteigert werden kann, wenn diese 

gezielt Informationen über das Betreuungssystem erhalten und die Familien ent-

sprechend unterstützt werden (Hermes u.a. 2021). Diese Form der direkten und 

gezielten Unterstützung führt nicht nur zu einer Überwindung von Zugangsbarrie-

ren, sondern auch zu einem messbaren Anstieg der Erwerbsbeteiligung der entspre-

chenden Mütter (Hermes u.a. 2023). 
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2 Zu den Forderungen der AfD-
Fraktion 

2.1 Gesteigerte Aktivitäten der Landesregierung in 
Sachen Fachkräftegewinnung 

Wie aufgezeigt, wurden und werden in den Bundesländern vielfältige Anstrengun-

gen unternommen, um dem Bedarf an pädagogischem Personal in der Kindertages-

betreuung zu begegnen. Dies gilt auch für NRW. 

2.2 Realisierung sinnvoller Gruppengrößen 

Die Gruppengrößen sind in NRW auf Basis des KiBiZ je nach Gruppenform be-

schränkt: Gruppen für Kinder im Alter von unter drei Jahren sind auf zehn Kinder 

begrenzt, Kindergartengruppen auf 20-25 Kinder (je nachdem, ob mit oder ohne 2-

Jährige). Temporär wurde die Möglichkeit der Überbelegung um ein bis zwei Kinder 

geschaffen. Im Vergleich mit anderen westdeutschen Ländern sind die Gruppen-

größen damit vor allem für Kinder im Alter von ab drei Jahren recht groß. Die 

Forderung, wissenschaftliche empfohlene Gruppengrößen und insbesondere Per-

sonalschlüssel einzuhalten, ist berechtigt, allerdings muss dies realisierbar sein.  

2.3 Ermöglichung von Familienbetreuung in den 
ersten drei Lebensjahren des Kindes bei 
materieller Kompensation von Verdienstausfällen 

Die Möglichkeit der Familienbetreuung von Kindern vor ihrer Einschulung ist ge-

geben. Die finanzielle Förderung der Familienbetreuung hat sich als ein Fehlanreiz 

erwiesen, der insbesondere die Förderung herkunftsbedingt benachteiligter Kinder 

erschwert und die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit niedrigem sozioökonomi-

schem Statuts mindert. Diese Forderung ist daher auf der Grundlage der dargestell-

ten wissenschaftlichen Befunde abzulehnen. 
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